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Sonstige Bekanntmachungen  

SuedLink: Ankündigung von Baugrunduntersu-

chungen in der Stadt Ronnenberg 

 

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW 

GmbH und TenneT TSO GmbH planen in ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der 

erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 

Im Juli 2020 hat die Bundesnetzagentur als zu-

ständige Genehmigungsbehörde die Antragskonfe-

renz im Abschnitt B (Scheeßel bis Bad Ganders-

heim/Seesen) nach § 20 Netzausbaubeschleuni-

gungsgesetz (NABEG) und § 5 Planungssicherstel-

lungsgesetz (PlanSiG) als schriftliches Verfahren 

durchgeführt. Auf Grund der Ergebnisse hat die 

Bundesnetzagentur im September 2020 einen 

Untersuchungsrahmen für das weitere Planfest-

stellungsverfahren festgelegt. Im Zuge des Plan-
feststellungsverfahrens finden Untersuchungen 

zum Baugrund statt. 

 

Die Baugrunduntersuchungen dienen dazu, einen 

Leitungsverlauf zu finden, der die Belange von 

Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berück-

sichtigt. Mithilfe der Untersuchungen vertiefen wir 

deshalb unsere Kenntnisse der jeweiligen lokalen 

Voraussetzungen des Baugrunds. Die gewonnenen 

Daten und deren fachliche Bewertung sind Be-

standteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 

NABEG. Erst mit der Einreichung dieser Unterla-

gen erfolgt der Vorschlag für einen konkreten 

Leitungsverlauf. Mit den geplanten Untersuchun-

gen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf 

verbunden. 

 

Umfang der Untersuchungen 

Zu den geplanten Untersuchungen zählen neben 

den eigentlichen Baugrunduntersuchungen baube-

gleitende Maßnahmen wie die ökologische, boden-

kundliche und archäologische Baubegleitung, 

Vermessungsarbeiten oder bei Bedarf Kampfmit-

teluntersuchungen durch Flächen- oder Bohr-

lochsondierung. Für den An- und Abtransport aller 

für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen 

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien 

müssen öffentliche und private Straßen und Wege 

in Anspruch genommen werden. Die nachfolgend 

dargestellten Arbeiten sind möglicherweise nicht 

in vollem Umfang auf jedem betroffenen Grund-

stück erforderlich. Art und Umfang der zum Ein-

satz kommenden Bohrverfahren und Bohrgeräte 

richten sich nach den individuellen Zielsetzungen 

und Anforderungen vor Ort. 

 

Informationen zu den Baugrunduntersuchun-

gen 

Für die Baugrunduntersuchungen werden mit 

einem Bohrgerät (Bohrungen mit einem Durch-

messer von bis zu 150 mm) Bodenproben bis in 26 

Meter Tiefe entnommen bzw. Kleinrammbohrun-

gen (mit einem Durchmesser von bis zu 80 mm) 

durchgeführt. Dabei werden ein Lkw oder Raupen-

fahrzeug mit einklappbarem Bohrturm und sepa-

ratem Bohrgestänge sowie sogenannte Mini 

Ramm-Zieh-Bohrgeräte bzw. Handbohrgeräte 

eingesetzt. Die Bohrungen werden an möglichst 
gut zugänglichen Stellen mit geringstmöglicher 

Störung der Flächennutzung erfolgen. Nach Ab-

schluss der Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher 

wieder fachgerecht verfüllt. Zeitlich parallel und in 

unmittelbarer Nähe zu den Kernbohrungen und 

Kleinrammbohrungen werden Drucksondierungen 

bzw. Rammsondierungen durchgeführt. Hierbei 

wird bei einer Drucksondierung ein Messkopf an 

einem Gestänge (Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 

20 Meter in den Boden bzw. bei einer Rammson-

dierung bis zu 12 Metern eingebracht. Pro Unter-

suchungsstelle sind mehrere Kernbohrun-

gen/Kleinrammbohrungen und Drucksondierun-

gen/Rammsondierungen möglich. 

 

Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmit-

teluntersuchung notwendig (dies wird vom ver-

antwortlichen Feuerwerker nach § 20 SprenG 

festgelegt). Sondierungen und Kampfmittelunter-

suchungen dauern nur wenige Stunden; für die 

Ausführung der Bohrungen sind pro Untersu-

chungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu erwarten. 

 

Baubegleitungen 

Bei den ausgewählten Erkundungsbereichen wer-

den die Baugrunduntersuchungen von ökologi-

schen, bodenkundlichen sowie archäologischen 

Baubegleitungen überwacht. Diese sorgen für die 

Einhaltung der umweltgerechten, bodenkundli-

chen und archäologischen Standards und Auflagen 

mit dem Ziel, unnötige Eingriffe in Natur und 
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Landschaft und in den Boden auszuschließen 

sowie Schäden an archäologischen Denkmälern 

und Objekten zu vermeiden. 

 

Eventuelle Schäden 

Im Rahmen der Baubegleitungen sind Mitarbei-

ter/innen mit Pkw, per Rad oder zu Fuß unterwegs 

und werden ggf. zeitlich begrenzt Markierungen 

setzen, wodurch keine Schäden an den Grundstü-

cken entstehen. Baumaschinen werden bei diesen 

Maßnahmen nicht eingesetzt. Bei den Baugrund-

untersuchungen sind die oben beschriebenen 

Geräte im Einsatz. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 

Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen 

kommen, werden diese durch die TenneT TSO 

GmbH bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen 

entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 

Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ange-

messen entschädigt. 

 

Bekanntmachung und Termine 

Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorar-

beiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energie-

wirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit § 

18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Be-

kanntmachung werden den Eigentümern und 

sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten 

mitgeteilt. Der zeitliche Ablauf der Untersuchun-

gen hängt von äußeren Umständen ab, z. B. von 

örtlichen Gegebenheiten und von den wetterbe-

dingten Bodenverhältnissen. Die betroffenen 

Grundstücke ergeben sich aus der entsprechenden 

Flurstückliste und den zugehörigen Planunterla-

gen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden 

(genauer Auslageort: siehe Infokasten unten). 

Mitarbeitende der TenneT TSO GmbH oder von 

ihnen beauftragte Firmen setzen sich mit den von 

den genannten Maßnahmen berührten Eigentü-

mern und Nutzungsberechtigten in Verbindung. 

Den Zeitraum der Untersuchungen sowie den 

Auslageort der Flurstücksliste und Planunterlagen 

können Sie untenstehendem Infokasten entneh-

men. 

 

Baugrunduntersuchungen in Ronnenberg 

Zeitraum: 01.07.2022 – 31.12.2022 

 

Auslageort der Flurstückliste und Planunterla-

gen zur öffentlichen Einsicht: 

Stadt Ronnenberg 

Hansastraße 38 

30952 Ronnenberg 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgeleg-

ten Unterlagen nur nach telefonischer Anmeldung 

unter (0511) 4600-371 möglich ist. 

 

Bitte tragen Sie am Auslageort einen medizini-

schen Mund-Nase-Schutz. 

 

Kontakt für Rückfragen 

Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung 

der Vermessungsarbeiten stehen Mitarbeiter der 

TenneT TSO GmbH zur Verfügung: 

 

TenneT TSO GmbH 

+49 (0) 921 / 50740 – 5000 

E-Mail: suedlink@tennet.eu 

suedlink.tennet.eu 

 

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Tras-

senabschnitt und die Konverter in Schleswig-

Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständig-

keitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 

Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-

Württemberg. 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Mäh- 

und Krautungsarbeiten an und in den Gewäs-

sern II. Ordnung und die Gewässerschau 2022 

 

Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband 

Mittlere Leine (GLV 52) führt in der Zeit vom 

 

15. Juli 2022 bis 28. Februar 2023 

 

umfangreiche Mäh- und Unterhaltungsarbeiten an 

den Gewässern II. Ordnung im Verbandsgebiet 

durch. 

 

Es werden zunächst die Böschungen, der zu unter-

haltenen Gewässerabschnitten gemäß Unterhal-

tungsplan und unter Beachtung zahlreicher recht-

licher Belange gemäht. Auf diese Weise kann der 

ordnungsgemäße Wasserabfluss in den Gewässern 

sichergestellt werden. Gleichzeitig wird ein Groß-

teil der ökologisch bedeutsamen Flora und Fauna 

im Gewässer belassen. Dies trägt zur natürlichen 

Entwicklung der Gewässer bei − insbesondere im 

Hinblick auf die Artenvielfalt. 

 

Die Nachmahd bzw. das Krauten von Gewässersoh-

le und unterer Böschung mittels Mähkorb darf im 

Regelfall ab dem 1. Oktober erfolgen. Zur Gewähr-

leistung einer gewässerschonenden Unterhaltung 

werden, basierend auf den örtlichen Gegebenhei-

ten und unserer Unterhaltungsrahmenpläne, nur 

be-stimmte Gewässerabschnitte gemäht. 

 

Während der Zeit der Unterhaltung muss in einem 

5 m breiten Streifen ab oberer Böschungskante des 

Gewässers für Arbeitsgeräte befahrbar sein (§ 8 

Unterhaltungsverordnung). Außerdem wird ge-

mäß § 77 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

das anfallende Mähgut auf den anliegenden Flä-

chen in einer Breite von ca. 4 m abgelegt und in der 

Fläche für eine einfachere Einarbeitung zerklei-

nert/gemulcht. 

 

Wird zum Zeitpunkt der Unterhaltung ein Räum-

streifen freigehalten, so können Ertragseinbußen 

minimiert werden. Dieser ist dem Verband recht-

zeitig anzuzeigen. Ist dieses nicht der Fall, müssen 

die An- und Hinterlieger gemäß § 77 NWG die 

durch die ordnungsgemäße Unterhaltung entste-

henden Mindererträge im Laufe einer Vegetations-

periode ohne Entschädigung dulden. Es ist in unser 

aller Interesse, wenn die für uns arbeitenden 

Fachfirmen von der laut NWG möglichen Regelung, 

der Ablage des Mähgutes in die Kultur, keinen 

Gebrauch machen müssten. Da es sich allerdings 

auch in dieser Unterhaltungsperiode nicht vermei-

den lässt, dass schon bestellte Ackerflächen durch 

ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung beein-

trächtigt werden, appellieren wir hiermit erneut 

an alle betroffenen Flächenbewirtschaftende, zum 

Schutz von Oberflächen- und Grundwasser mehr-

jährige Gewässerschutzstreifen auf Ackerland 

entlang von Gewässern einzurichten.  

 

Abschließend müssen wir, wie in den Vorjahren, 

darauf hinweisen, dass für den Zeitraum vom 

15.7.2022 – 28.02.2023 An- und Hinterlieger nach 

der Unterhaltungsverordnung der Region Hanno-

ver das Befahren der Grundstücke mit Unterhal-

tungsgeräten zu dulden haben. Vorhandene Quer-

zäune sind von den Anliegern mit beweglichen 

Gattern bzw. Durchfahrten zu versehen, so dass die 

Unterhaltung der Gewässer mit ihren Ufern jeder-

zeit gewährleistet ist. Deshalb werden, falls Schä-

den durch das Nichtvorhandensein von Durchfahr-

ten an den Querzäunen entstehen, diese vom 

Unterhaltungsverband (bzw. den vom Verband 

beauftragten Firmen) nicht übernommen. 

 

Die diesjährige Gewässerschau findet in der Zeit 

vom 

22. November bis 01. Dezember 2022 

 

statt. Die Begehungspläne und Informationen zum 

Ablauf werden ab circa Anfang November auf 

unserer Homepage (glv52.de) einsehbar sein. 

 

Folgende Bezirke werden, unter Vorbehalt, ge-

schaut: 

 

• Schaubezirk 1 am 22.11.2022 (Bruchriede, 

Ellerngraben, Heiseder Entwässerungsgraben, 

Wehmegraben) 

• Schaubezirk 2 am 23.11.2022 (Fuchsbach, 

Koldinger Mühlgraben, Gestorfer Bach, Hüpe-

der Bach, Schille) 

• Schaubezirk 3.1 am 24.11.2022 (Ihme Unter-

lauf, Hirtenbach, Benther Bach, Wettberger 

Bach)  
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• Schaubezirk 3 .2 am 29.11.2022 (Ihme Ober-

lauf, Holtenser Bach, Bredenbecker Bach, 

Wennigser Mühlbach, Waldkaterbach) 

• Schaubezirk 4 am 30.11.2022 (Alte Leine, Ar-

numer Landwehr, Bruchgraben/Sennie, 

Hemminger Maschgraben) 

• Schaubezirk 5 am 01.12.2022 (Garbsener 

Maschgraben, Ahlemer Maschgraben, Lohnder 

Bach, Bullerbach) 

 

Turnusmäßig werden nicht in jedem Jahr alle 

Gewässer begangen. Melden Sie Problemstellen 

und Knackpunkte bitte gerne an die Geschäftsstelle 

um einen reibungslosen Ablauf am Schautag ge-

währleisten zu können. 

 

Wir bitten zu beachten, dass Grundstückseigentü-

mer*innen oder Flächenbewirtschaftende von 

Anliegergrundstücken an den Verbandsgewässern, 

nach §§ 26 und 33 Wasserverbandsgesetz den 

Schauführern:innen, Schaubeauftragten, Behör-

denvertretern:innen und Verbandszugehörigen 

Zutritt zu den Gewässern zu gewähren haben. 

 

Barsinghausen 

 

E. Baumgarte 

Verbandsvorsteher 

 

M. Salchow 

Geschäftsführerin 

 

Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere 

Leine (GLV 52) 


